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Baudirektion
Kanton Zürich ARV/ 482 /2000

VERFÜGUNG

vom 3. Mai 2000

Thalwil. Privater Gestaltungsplan Marbach, Änderung

Genehmigung (§ 2 lit. b PBG)

Mit RRB Nr. 1231/1982 wurde der private Gestaltungsplan Marbach genehmigt. Am

8. Dezember 1999 stimmte die Gemeindeversammlung Thalwil einer Änderung des pri-

vaten Gestaltungsplans Marbach zu. Gegen diesen Beschluss wurde gemäss Rechtskraft-

bescheinigungen der Kanzlei der Baurekurskommissionen vom 25. Februar 2000 und des

Bezirksrates Horgen vom 20. Januar 2000 kein Rechtsmittel eingelegt. Mit Schreiben vom

8. März 2000 ersucht der Gemeinderat Thalwil um Genehmigung der Vorlage.

Die Änderung betrifft die Streichung des 2. Satzes der Bestimmungen für die Dachge-

schosse. Nicht Gegenstand des Beschlusses der Gemeindeversammlung sind die mit RRB

Nr. 1231/1982 bereits genehmigten Bestimmungen. Sie bilden deshalb auch nicht Inhalte

dieser Verfügung.

Die Vorlage ist rechtmässig, zweckmässig und angemessen (§ 5 PBG).

Die Baudirektion verfügt:

Die Änderung betreffend die Bestimmung für die Dachgeschosse des privaten Ge-

staltungsplans Marbach, welcher die Gemeindeversammlung Thalwil am 8. Dezem-

ber1999 zugestimmt hat, wird im Sinne der Erwägungen genehmigt.

Der Grundeigentümerschaft wird für die durch die Bearbeitung dieser Verfügung

entstandenen Aufwendungen separat Rechnung gestellt.

(Zustelladresse: Frey A. Dr. & Partner, Beratungen in Rechts- und Wirtschafts-

fragen, Bahnhofstr. 69, 8803 Rüsch1ikon)

Staatsgebühr Fr. 648.00

Ausfertigungsgebühr Fr. 40.00
(Konto 8300.43100000

Total Fr. 688.00 Auftrag 83120.40.030)
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111. Gegen Dispositiv Ziffer II dieser Verfügung kann innert 30 Tagen, von der Mit-

teilung an gerechnet, beim Regierungsrat schriftlich Rekurs erhoben werden.

Die Gemeinde Thalwil wird eingeladen, Dispositiv Ziffer I gemäss §§ 6 und 89 PBG

öffentlich bekannt zu machen.

Mitteilung an den Gemeinderat Thalwil (für sich und zuhanden der beteiligten

Grundeigentümer unter Beilage von sechs Dossiers), an die Kanzlei der Baurekurs-

kommissionen, an das Tiefbauamt, Planverwaltung, (unter Beilage von je einem

Dossier) und an das Amt für Raumordnung und Vermessung (unter Beilage von zwei

Dossiers) sowie an das Dienstleistungszentrum der Baudirektion, Abteilung Finanz-

und Rechnungswesen.

Zürich, den 3. Mai 2000
000519/0wü/Zwe

ARV Amtfür
RaumordnungundVermessung
FürdenAuszug:



Auszug aus dem Protokoll

des Regierungsrates des Kantons Zürich

Sitzung vom 31. März 1982

1231. Privater Gestaltungsplan (Thalwil). A. Am 25. Juni
1980 stimmte die Gemeindeversammlung Thalwil dem priva-
ten Gestaltungsplan im Sinne des Planungs- und Baugesetzes
( PB( ) fiir das Gebiet Marbach zu. Ein gegen diesen Be-
sehluss eingereichter liekurs wurde vom Regierungsrat bge-
wiesen ( RR B Nr. 4042/1981).

B. Gemäss § 85 PBG können private Gestaltungspliine
mit öffentlich-rechtlieher Wirkung von den Grundeigentü-
mern aufgestellt werden. Sie dürfen keine öffentliehen Inter-
essen verletzen und wie Sonderbauvorschriften von der Bau-
und Zonenordnung abweichen. Wenn die Abweiehungen das
bei Arealüberbauungen zulässige Ausmass überschreiten, be-
dürfen sie der Zustimmung des nach der Gemeindeordnung
für den Erlass der Bau- und Zonenordnung zustiindigen Or-
gans ( §§ 84 und 86 PBG).

Der private Gestaltungsplan Marbach umfasst das Gebiet
zwischen linksufriger Züriehsee-Bahnlinie, Kronenbachweg,
Kronenbachstrasse, Seeufer und Gemeindegrenze
Rüschlikon. Dieses Areal ist im wesentlichen mit dem Gebäude-
komplex der ehemaligen Seidenweberei Schwarzenbaeh & Co.
AG und einem Garagenbetrieb an der Glärnisehstrasse über-
baut und befindet sich gemäss Bauordnung der Gemeinde
Thalwil aus dein Jahr 1971 bzw. 1974 zur Hauptsache in einer
Gewerbezone mit Wohnbauverbot. Nach der Einstellung des
Seidenwebereibetriebs drängte sieh eine Ceberprüfung der
Zonierung auf. Das Gebiet erfasst ein ca. 120 m breites und
ea. 200 m tiefes, vom Seeufer zu einer bewaldeten Kuppe mit
Aussiehtslage ansteigendes Ge1ände, das von Wohnzonen mit
Immissionsbesehränkungen umgeben ist. Es eignet sich nach
praktisch allen Kriterien einer zweckmässigen Ortsplanung
nieht für eine Zone industriellen Charakters. Mit dem Gestal-
tungsplan wird der Exponiertheit des Geliindes, dem schüt-
zenswerten Kleinensemble Marbaeh und der Freihaltung der
Grundstücke zwisehen See und Seestrasse Rechnung getra-
gen.

Der Besehluss der Gemeindeversammlung Thalwil vom
25. Juni 1980 steht weder mit dem kantonalen Reeht noch mit
dem kantonalen und regionalen Gesamtplan in Widerspruch
und kann als zweekmässige Regelung genehmigt werden.

Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten

beschliesst der Regierungsrat :

I. Der Beschluss der Gemeindeversammlung Thalwil vom
25. Juni 1980 betreffend die Zustimmung zum privaten Ge-
staltungsplan und dessen Allgemeinverlündlieherklärung
wird genehmigt.

Der Gemeinderat Thalwil wird eingeladen, Dispositiv
I gemäss § 6 lit. a PBG öffentlich bekanntzugeben.



III. Mitteilung an den Gemeinderat Thalwil (unter Rück-
sendung eines mit dem Genehmigungsvermerk versehenen
Exemplars des Gestaltungsplans sowie der dazugehörigen
Vorsehriften), den Bezirksrat Horgen, die Kanzlei der Baure-
kurskommissionen sowie an die Direktionen der öffentliehen
Bauten und der Finanzen.

Zürich, den 31. März 1982

Vor dem Regierungsrat

Der Staatssehreiber :

Roggwiller





Privater Gestaltungsplan Marbach

(begrenztdurchdie GemeindegrenzeThalwil/Rüschlikon,die SBB-Linie,den Kronen-
bachwegunddie Kronenbergstrassesowiedas Seeufer)

Bestimmungen zum privaten Gestaltungsplan „Marbach", Thalwil

1. Fassadengestaltung

a) Die Länge der einzelnen Fassadenteiledarf in der Geraden gemessen20 m
nichtübersteigen;Versetzungenbei längererGesamtfassademüssenwenig-
stens 1,2 m breitsein.

) Zulässig sind nur Sichtmauerwerk,verputztesMauerwerk oder Holz; Abwei-
chungen sind nur bei untergeordnetenTeilen zulässig, jedoch unter Aus-
schlussreflektierenderMaterialien.

Fensterhaben in der Regel rechteckigeFormenaufzuweisen.

ReinesWeiss undgrelle Farbensindnichtgestattet.

2. Geschosszahl

Neben einem DachgeschossunterSchrägdachsindzwei Vollgeschossezulässig.

. Dachgestaltung

Die Dächersindals Steildächer(Sattel-, Pult-,Walmdächer) in herkömmlicher
Weise auszubilden.Dachterrassensind zulässig. KonkaveDächer sind nicht
gestattet.

Die Lichtmassevon Dachflächenfensterndürfennichtgrösserals 0,5 m2 sein.

Als BedachungsmaterialsindnurbraunroteZiegel oder Eternitzugelassen.

Nutzungsart

Wo die gewerblicheNutzungder Gebäudevorgesehenist, sind mässigstörende
Betriebe, deren Auswirkungensich im Rahmen herkömmlicherHandwerks- und
Gewerbebetriebehalten,gestattet.

Terraingestaltung und Mauern

a) Terrainveränderungenmüssensichan die Geländeverhältnisseim speziellen
bei angrenzendenLiegenschaftenschonendanpassen.
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Die Erstellungvon Mauern istnurgestattet,soferneine andere Lösungzu ei-
nem gestalterischunbefriedigendenErgebnisführen würde und sie das Stra-
ssen- undOrtsbildnichterheblichbeeinträchtigen.

Mauern sind nötigenfallshorizontalund vertikalangemessenzu gliedernund
zu bepflanzen.

6. Umgestaltung

1m Gestaltungsbereichdes Gestaltungsplanesdürfen die Freiräume nicht
durch Gartenzäune unterteiltwerden; bei den Gartensitzplätzenist die Er-
stellungeines Sichtschutzesbisauf eine Tiefe von 6,0 m gestattet.

Die Freiräume sind durchwegszu begrünen. Der vorhandene Baumbestand
istmöglichstzu wahren unddurcheine reiche Durchsetzungder Siedlungmit
Pflanzenund Bäumenzu ergänzen.

Mit Ausnahmeder Besucherparkplätzeund der notwendigenAbstellplätzefür
das Gewerbesindalle Autoabstellplätzeunterirdischanzuordnen.

. Wärmeversorgung

Für die Wärmeversorgungsind in ersterLinieGas oder Elektrizitätzu verwenden.
Cheminöeanlagensind in der Regel mitWärmerückgewinnungauszustatten.Ein-
zelölfeuerungensindnichtgestattet.

Aussenantennen

1mGeltungsbereichdes GestaltungsplanessindkeineAussenantennengestattet.

Verhältnis zur Bau- und Zonenodnung

Solangeder Gesta1tungsplanin Kraftsteht, finden keine andern kommunalen
Bau- und ZonenvorschriftenAnwendung,ausgenommendiejenigenüber die
Zahl der Motorfahrzeugabstellplätze.

Wird der Gestaltungsplanaufgehoben, so gelten die Bestimmungender
dannzumaligenBau- undZonenordnung.

10. Inkrafttreten

Der private Gestaltungsplanund diese Bestimmungentreten mit der regierungs-
rätlichenGenehmigungin Kraft.
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Bestimmungen zum privaten Gestaltungsplan "Marbach", Thalwil

1. Fassaden estaltun

Die Länge der einzelnen Fassadenteile darf in der Gera-
den gemessen 20 m nicht übersteigen; Versetzungen bei
längerer Gesamtfassade müssen wenigstens 1,2 m breit
sein.

Zulässig sind nur Sichtmauerwerk, verputztes Mauerwerk
oder Holz; Abweichungen sind nur bei untergeordneten
Teilen zulässig, jedoch unter Ausschluss reflektieren-
der Materialien.

Fenster haben in der Regel rechteckige Formen aufzuwei-
sen.

Reines Weiss und grelle Farben sind nicht gestattet.

2. Geschosszahl

Neben einem Dachgeschoss unter Schrägdach sind zwei Voll-
geschosse zulässig. Die ausgebaute Dachgeschossfläche darf
im Maximum ein Drittel der Aussenmassfläche des darunter
liegenden Vollgeschosses betragen.

3. Dach estaltun

Die Dächer sind als Steildächer (Sattel-, Pult-, Walm-
dächer) in herkömmlicher Weise auszubilden. Dachterras-
sen sind zulässig. Konkave Dächer sind nicht gestattet.

Die Lichtmasse von Dachflächenfenstern dürfen nicht
grösser als 0,5 m2 sein.

Als Bedachungsmaterial sind nur braunrote Ziegel oder
Eternit zugelassen.
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4. Nutzungsart


Wo die gewerbliche Nutzung der Gebäude vorgesehen ist,
sind mässig störende Betriebe, deren Auswirkungen sich im
Rahmen herkömmlicher Handwerks- und Gewerbebetriebe halten,
gestattet.

5. Terrain estaltun und Mauern

Terrainveränderungen müssen sich an die Geländeverhält-
nisse im speziellen bei angrenzenden Liegenschaften
schonend anpassen.

Die Erstellung von Mauern ist nur gestattet, sofern
eine andere Lösung zu einem gestalterisch unbefriedigen-
den Ergebnis führen würde und sie das Strassen- und
Ortsbild nicht erheblich beeinträchtigen.

Mauern sind nötigenfalls horizontal und vertikal ange-
messen zu gliedern und zu bepflanzen.

6. Um ebun s estaltun

Im Geltungsbereich des Gestaltungsplanes dürfen die
Freiräume nicht durch Gartenzäune unterteilt werden;
bei den Gartensitzplätzen ist die Erstellung eines
Sichtschutzes bis auf eine Tiefe von 6.0 m gestattet.

Die Freiräume sind durchwegs zu begrünen. Der vorhande-
ne Baumbestand ist möglichst zu wahren und durch eine
reiche Durchsetzung der Siedlung mit Pflanzen und Bäu-
men zu ergänzen.

Mit Ausnahme der Besucherparkplätze und der notwendigen
Abstellplätze für das Gewerbe sind alle Autoabstellplät-
ze unterirdisch anzuordnen.

7. Wärmeversor un

Für die Wärmeversorgung sind in erster Linie Gas oder
Elektrizität zu verwenden. Chemineeanlagen sind in der Re-
gel mit Wärmerückgewinnung auszustatten.
Einzelölfeuerungen sind nicht gestattet.
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